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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
BAV Bundesamt für Verkehr
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
SBB Schweizerische Bundesbahnen
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Fedpol Bundesamt für Polizei
SKMR Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte

DFJP Département fédéral de justice et police
ONU Organisation des Nations unies
OFT Office fédéral des transports
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
Fedpol Office fédéral de la police
CSDH Centre suisse de compétence pour les droits humains
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Um die Schweiz und ihre Interessen bestmöglich vor Terrorismus zu schützen,
verabschiedete der Bundesrat Mitte September 2015 die Strategie der Schweiz zur
Terrorismusbekämpfung. Das unter der Leitung der Kerngruppe Sicherheit des Bundes
erarbeitete Dokument schaffe eine gemeinsame Basis für Bund, Kantone und
Gemeinden, um den Terrorismus und dessen Finanzierung im Rahmen der Verfassung
und des Völkerrechts, insbesondere unter Wahrung der Menschen- und Grundrechte,
zu bekämpfen, so der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Das Leitbild sieht vor, die
Schweiz international als verlässliche, umsichtige und dem Völkerrecht verpflichtete
Akteurin zu positionieren, die die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit wahrt und
im Zweifelsfall letztere höher gewichtet. Die Strategie nennt für den Kampf gegen den
Terrorismus vier Handlungsfelder: Prävention, Repression, Schutz und Krisenvorsorge.
Während die ersten drei Handlungsfelder darauf ausgerichtet sind, terroristische
Anschläge in der Schweiz sowie den Export oder die Unterstützung terroristischer
Anschläge von ihrem Territorium aus zu verhindern, soll mit der Krisenvorsorge
sichergestellt werden, dass die Schweiz im Falle eines Anschlags dessen Auswirkungen
bewältigen könnte. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.09.2015
KARIN FRICK

Grundrechte

Die geplante neue Strafnorm gegen rassistisches und fremdenfeindliches Verhalten
verzögerte sich weiter. Da sich die Verwaltung nach eigenem Bekunden mit der
Ausformulierung schwer tat, und insbesondere Mühe hatte, einen juristisch
einwandfreien Kompromiss zwischen strafbaren Handlungen einerseits und dem
Grundsatz der Meinungsäusserungsfreiheit andererseits zu finden, konnte der
Bundesrat die Botschaft auch 1991 noch nicht verabschieden. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.08.1991
HANS HIRTER

Die 1995 auf der Grundlage des Antirassismusgesetzes eingesetzte Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus lancierte im Sommer eine breite Inserat- und
Plakataktion gegen rassistische und antisemitische Vorurteile und Diskriminierungen. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.1997
HANS HIRTER

Das Mandat zur Gründung dieses Schweizerischen Kompetenzzentrums für
Menschenrechte wurde vom EDA und dem EJPD im Herbst 2010 einem Verbund von
vier Universitäten (Bern, Neuchâtel, Fribourg und Zürich) erteilt. Ziel des Instituts ist es,
die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz zu fördern und zu erleichtern und
sich entsprechende Kompetenzen anzueignen. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.09.2010
MARC BÜHLMANN

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) wies die Bahnbetreiber in einer Verfügung an,
politische und religiöse Verteilaktionen in Bahnhöfen zuzulassen. Ein generelles Verbot
sei in keinem vernünftigen Verhältnis zum damit bewirkten Eingriff in die
Meinungsfreiheit. Erlaubt ist hingegen eine Bewilligungspflicht, solange diese nicht
einem Verbot gleichkommt. Die Verfügung des BAV entspricht der Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts. Die SBB wehrte sich mit dem Argument, dass der freie
Zirkulationsfluss geschützt werden müsse und will erst den Entscheid des
Bundesgerichts abwarten. Im März hatte die Bahngesellschaft ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts im Falle von Plakatierungen in Bahnhöfen an das
Bundesgericht weitergezogen. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.12.2011
NADJA ACKERMANN
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Mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen soll ein dunkles Kapitel der Schweizer
Sozialgeschichte aufgearbeitet werden. Dabei wird an verschiedenen Stellen angesetzt:
Zum einen will der Staat durch Gedenkanlässe und die Einsetzung eines Runden Tisches
das begangene Unrecht anerkennen. Der bekundete Wille zur Wiedergutmachung wird
unterstützt durch die Einrichtung kantonaler Anlaufstellen, eine erleichterte
Akteneinsicht für die Betroffenen, eine wissenschaftliche Untersuchung sowie die
Information der breiten Öffentlichkeit. Zum anderen verabschiedete das Parlament ein
Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Am meisten
mediale Aufmerksamkeit erregte die durch den Runden Tisch für die Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen beschlossene Schaffung
eines hauptsächlich staatlich finanzierten Solidaritätsfonds. Um Streitigkeiten über die
Betroffenheit zu vermeiden, wird dabei allen Opfern ein einheitlicher Betrag
ausgezahlt. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Grundlage für den
Solidaritätsfonds sollten die Opfer finanzielle Unterstützung aus dem von der
Glückskette verwalteten Soforthilfefonds beantragen können. Bis Oktober 2014 wurden
bereits 500 Gesuche eingereicht. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Die Tessiner Verfassungsbestimmung, wonach Gesichtsverhüllungen – beispielsweise
durch eine Burka oder eine Vermummung bei Massenveranstaltungen – im öffentlichen
Raum verboten sind, ist bundesrechtskonform. Zu diesem Schluss kam der Bundesrat
bei der Gewährleistung der 2013 angenommenen Verfassungsänderung im Südkanton.
Begründet wurde der Entscheid damit, dass die Tessiner Bestimmung sich eng an das
französische Gesetz anlehne, welches vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte 2014 als mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar
beurteilt worden war. Da sich die von der EMRK geschützten Grundrechte
weitestgehend mit jenen der Bundesverfassung – unter anderem der Religionsfreiheit
und dem Diskriminierungsverbot – decken und die Tessiner Verfassungsbestimmung
Ausnahmeregelungen auf Gesetzesstufe zulässt, beantragte der Bundesrat deren
Gewährleistung. Er liess jedoch auch verlauten, dass er solche Bestimmungen weiterhin
als wenig sinnvoll erachte. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.11.2014
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat beschloss Ende Juni 2016 die Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution. Die neue Institution wird das 2011 als befristetes
Pilotprojekt lancierte Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR)
ablösen. Eine Evaluation des Pilotprojekts aus dem Jahr 2015 habe ergeben, dass ein
Bedarf nach den Dienstleistungen des Kompetenzzentrums bestehe, so der Bundesrat
in der entsprechenden Medienmitteilung. Wie das Pilotprojekt soll auch die neue
Menschenrechtsinstitution universitär verankert werden und sowohl Empfehlungen an
Behörden, die Zivilgesellschaft und den Privatsektor abgeben als auch eine Plattform
zum Austausch für im Menschenrechtsbereich tätige Akteure bieten. Neben der freien
Grundfinanzierung im Umfang von einer Million Franken jährlich aus der Bundeskasse –
dieselben Mittel hatte der Bund bis anhin dem SKMR gewährt –, soll sich die Institution
durch die Annahme von Dienstleistungsaufträgen finanzieren. Der Bundesrat
beauftragte das EJPD und das EDA mit der Erarbeitung einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage. Die Regierung kam damit einer seit langem erhobenen
Forderung der UNO nach, eine unabhängige Institution für Menschenrechte zu
etablieren. Die NZZ kommentierte denn auch, der Entschluss sei «zu einem Gutteil
aussenpolitische Imagepflege», deren innenpolitischer Nutzen nicht über alle Zweifel
erhaben sei. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.06.2016
KARIN FRICK

Zwei Jahre nach der Schaffung eines entsprechenden Fonds im April 2014 sind
insgesamt CHF 8,7 Mio. Soforthilfe an Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in
einer finanziellen Notlage ausgezahlt worden. Von den durch die Glückskette
verwalteten Geldern wurde 1117 Personen mit Beträgen zwischen 4000 und 12'000
Franken geholfen. Der Soforthilfefonds dient als Überbrückungslösung, bis die
gesetzlichen Grundlagen für die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen geschaffen sein werden. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.07.2016
KARIN FRICK
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Der Bundesrat beschloss Anfang November 2016, das Internationale Übereinkommen
zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen sowie die gesamte
innerstaatliche Umsetzungsgesetzgebung auf den 1. Januar 2017 in Kraft zu setzen.
Nebst einem eigenen Straftatbestand für das Verschwindenlassen wurde zur Umsetzung
des Abkommens ein Netzwerk von Koordinationsstellen beim Bund und bei den
Kantonen geschaffen, um bei einem Verdacht auf Verschwindenlassen den
Aufenthaltsort der betroffenen Person rasch ermitteln zu können. Dabei agiert das
Fedpol als Koordinationsstelle des Bundes und wird auf Ersuchen der Angehörigen der
mutmasslich verschwundenen Person in enge Zusammenarbeit mit den kantonalen
Koordinationsstellen treten. Nach der Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen
durch das Parlament im Vorjahr hiess der Bundesrat Anfang November 2016 auch die
Verordnung gut, die die Funktionsweise des Netzwerks im Detail regelt.
Am 2. Dezember 2016 hinterlegte der Bundesrat schliesslich die Ratifikationsurkunde
bei der UNO. Damit leiste die Schweiz ihren Beitrag, das Verschwindenlassen weltweit
möglichst zu verhindern, verschwundene Personen aufzufinden und die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, kommentierte der Bundesrat diesen
Schritt in seiner Medienmitteilung. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.12.2016
KARIN FRICK

Die Problematik des Menschenhandels hat sich laut Fedpol in den vergangenen Jahren
mit der Zunahme von Flucht und Migration zunehmend verstärkt, so auch in der
Schweiz. Hierzulande tauchen vorwiegend zwei Formen von Menschenhandel auf:
Zwangsprostitution und die Ausbeutung von Arbeitskräften durch schlechte Bezahlung,
Bedrohung, Freiheitsberaubung und Einzug von Identitätsdokumenten. Wie aus einer
Medienmitteilung vom April 2017 hervorgeht, erarbeitete das Fedpol im Kampf gegen
dieses «menschenverachtende Verbrechen» den zweiten nationalen Aktionsplan
gegen Menschenhandel 2017–2020, welcher als Fortsetzung des ersten Aktionsplans
dient. 
Der Aktionsplan 2017–2020 legt vier übergeordnete strategische Ziele fest, welche
durch 28 konkrete Massnahmen erfüllt werden sollten: eine intensivere Sensibilisierung
von Fachpersonen und der allgemeinen Öffentlichkeit, verstärkte Strafverfolgung,
verbesserte Opferidentifizierung sowie eine koordiniertere Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen und mit dem Ausland. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.04.2017
CATALINA SCHMID
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